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Kundmachungen des Landeshauptmannes 
der Steiermark und der Steiermärkischen Landesregierung

Nr. 143

ABT01-131560/2023-13 24. Juni 2026

Gem. § 4 Abs. 2 Steiermärkisches Bezirkshauptmannschaftengesetz, LGBl. Nr. 60/97, wird angeordnet:

§ 1

Organisation der Bezirkshauptmannschaft

Die Bezirkshauptmannschaft ist in Referate zu gliedern. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit kann die Besorgung 
einzelner den Referaten zugeordneter Aufgaben zusammengefasst in Informations- oder Bürgerservicestellen 
erfolgen.

§ 2

Grundsätze

Für die Einrichtung von Referaten in einer Bezirkshauptmannschaft gelten folgende Grundsätze:

1. Die Organisation der Dienststelle soll die wirkungsorientierte Erfüllung der Aufgaben sicherstellen.

2. Auf Veränderungen in der Aufgabenstellung soll rasch und flexibel reagiert werden können.

3. Die Stellen sollen mit Bediensteten entsprechend ihrer Qualifikation und ihren Fähigkeiten besetzt werden.

§ 3

Einteilung und Bezeichnung der Referate

(1) Bei der Einrichtung der Referate sind folgende Vorgaben einzuhalten:

 Die Aufbau- und Ablauforganisation hat sich an den Prozessen der Aufgabenerledigung zu orientieren.

 Die von der Bezirkshauptmannschaft zu besorgenden Geschäfte sind nach ihrem sachlichen Zusammenhang 
auf die Referate zu verteilen. Inhaltlich und ablauforganisatorisch verwandte Aufgaben sind 
zusammenzuführen.

 Einem Referat können als Aufgabengebiete auch mehrere Geschäfte, die untereinander nicht in einem 
sachlichen Zusammenhang stehen, zugewiesen werden, sofern dies im Sinne eines wirtschaftlichen 
Personal- und Sachmitteleinsatzes zweckmäßig ist.

 Die Referatsgröße ist so zu gestalten, dass eine effiziente Führung sowie Flexibilität innerhalb des Referates 
gewährleistet ist. 

(2) Die Bezeichnung der Referate hat den Inhalt der Referatsaufgaben möglichst kurz und verständlich 
wiederzugeben. Folgende Bezeichnungen sollen verwendet werden:

Bezeichnung der 
Referate

Bezeichnungen für den Fall, dass eine 
andere Referatseinteilung gewählt wird

Darunter fallen beispielsweise folgende 
Materien

Anlagenreferat Wirtschaftsreferat Wirtschaftsrecht (Gewerbe, Industrie und 
Bergbauwesen), Baurecht, Raumordnung, 
Eisenbahn-, Schifffahrts-, Luftfahrtwesen 
einschließlich „Konzentrationsmaterien“, 
Kunst, Kultur und Sanitätsrecht
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§ 3a

Konzentration der Buchhaltungsaufgaben

(1) Nach den Bestimmungen des Landeshaushaltsrechts können Aufgaben an die Bezirks-hauptleute, für die ein 
Detailbudget zweiter Ebene eingerichtet wurde, delegiert werden.

(2) Die gemäß Abs. 1 an alle Bezirkshauptleute delegierten Aufgaben der Haushaltsbuchhaltung (Verrechnungs- und 
Zahlungsverkehr) werden zentral für alle Bezirkshauptmannschaften vom Referat Verrechnungszentrum, das in 
der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung eingerichtet ist, besorgt.

§ 4

Untergliederung von Referaten

Referate können in Bereiche untergliedert werden, wenn dies organisatorisch zweckmäßig erscheint. 

§ 5

Außenstellen

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit können Referate oder Referatsteile als Außenstellen eingerichtet werden.

§ 6

Arbeits- und Projektgruppen

(1) Zur Besorgung besonderer Aufgaben innerhalb der Bezirkshauptmannschaft, die sich zeitweilig stellen und die den 
Geschäftsbereich mehrerer Referate betreffen, können für einen begrenzten Zeitraum Arbeits- oder 
Projektgruppen gebildet werden. Die Leitungen solcher Arbeits- und Projektgruppen werden von der/vom 
Bezirkshauptfrau/Bezirkshauptmann bestellt.

Umwelt-/Agrarreferat (Wasserrecht), Recht der Technik, Jagd-, 
Forst-, Fischereirecht, Naturschutzrecht, 
Umweltrecht

Sicherheitsreferat Sicherheitsreferat Sicherheitspolizeiwesen, Fremdenrecht, 
Staatsbürgerschaft, Aufenthaltswesen, Pass- 
und Meldewesen, Vereins- 
Versammlungswesen, Waffenrecht, 
Personenstandswesen; Katastrophenschutz

Verkehrsreferat Straßenverkehrsrecht, Kraftfahrwesen; 
Führerscheinwesen

Verwaltungsstrafen Strafwesen

Sozialreferat Sozialhilfereferat Sozial-, Behindertenhilfe, Pflegegeld, 
Arbeits-, Sozialrecht

Jugendwohlfahrtsreferat Jugendwohlfahrtswesen

Referat für Sozialarbeit Sozialarbeit

Fachreferate

Sanitätsreferat Amtsärztlicher Dienst

Veterinärreferat Amtstierärztlicher Dienst

Forstfachreferat Forsttechnischer Dienst, Forstaufsicht
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(2) Bedienstete der Bezirkshauptmannschaft können von der/vom Landesamtsdirektorin/Landesamtsdirektor nach 
Rücksprache mit der/dem Bezirkshauptfrau/Bezirkshauptmann auch zur Mitarbeit in Projekten gem. §11 der 
Geschäftsordnung des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung (GeOA) herangezogen werden.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Dienstanweisung tritt mit dem auf ihre Kundmachung folgenden Monatsersten, das ist der 1. August 2026, 
in Kraft.

§ 8

Außerkrafttreten

Mit dem Inkrafttreten dieser Dienstanweisung tritt die Dienstanweisung des Landeshauptmannes über die Grundsätze 
der Einrichtung von Referaten vom 14. September 2023, GZ: ABT01-131560/2023-1, außer Kraft.

Der Landeshauptmann:
K u n a s e k

Verlautbarungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung

A15 Energie, Wohnbau, Technik

Nr. 144

ABT15-578/2023-65 25. Juni 2026

DI Diethard Susnik; Verlautbarung des Erlöschens der Befugnis als Architekt

Gemäß Bescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus ist die am 20. April 2015, 
GZl. 91.514/0288-I/3/2015, verliehene Befugnis eines Architekten von Herrn DI Diethard Susnik mit Ablauf des 
13. März 2026 erloschen. 56/2026

Für den Landeshauptmann:
Die Landesrätin:

H o l z e r

A15 Energie, Wohnbau, Technik

Nr. 145

ABT15-578/2023-64 25. Juni 2026

DI Robert Zach; Verlautbarung des Erlöschens der Befugnis Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Gemäß Bescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus ist die am 7. November 1988, 
GZl 336.832/2-IX/1/88, verliehene Befugnis eines Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an Herrn DI Robert Zach mit 
Ablauf des 31. März 2026 erloschen. 57/2026

Für den Landeshauptmann:
Die Landesrätin:

H o l z e r
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A16 Verkehr und Landeshochbau

Nr. 146
ABT16-208705/2026-02 26. Juni 2026

Auftragsbekanntmachung

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/249148

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/249148

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein

Bezeichnung des Auftrags: B72 Sanierung Büchl bis Peesen AC16deck – Straßenbauarbeiten

Art des Auftrags: Bauauftrag

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber

Kurze Beschreibung: B72 Weizer Straße, BV: „Sanierung Büchl bis Peesen AC16deck"; km 28,200 bis km 29,800; 
Straßenbauarbeiten; Gemeinden: Weiz, Thannhausen; BBL OS

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 17. Juli 2026, 09.30 Uhr

Dokument-ID: 249148-00 

A16 Verkehr und Landeshochbau

Nr. 147
ABT16-173904/2026-04 26. Juni 2026

Auftragsbekanntmachung

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/249131

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/249131

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein

Bezeichnung des Auftrags: L104 Sanierung Sonnleitberg – Straßenbauarbeiten

Art des Auftrags: Bauauftrag

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber

Kurze Beschreibung: L104 Breitenauerstraße; BV: „Sanierung Sonnleitberg"; km 25,750 bis km 26,200; 
Straßenbauarbeiten; Gemeinde Gasen; BBL OS

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 17. Juli 2026, 09.00 Uhr

Dokument-ID: 249131-00 

mailto:abt16-vergabe@stmk.gv.at
http://www.verwaltung.steiermark.at
https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/249148
https://steiermark.vergabeportal.at/%20Detail/249148
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https://steiermark.vergabeportal.at/%20Detail/249131
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A16 Verkehr und Landeshochbau

Nr. 148
ABT16-235964/2025-04 26. Juni 2026

Auftragsbekanntmachung

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/248924

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/248924

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein

Bezeichnung des Auftrags: L215 Sanierung Gerbersdorf – Straßenbauarbeiten 

Art des Auftrags: Bauauftrag

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber

Kurze Beschreibung: L215 Zipreinerstraße; BV: „Sanierung Gerbersdorf"; km 8,600 bis km 9,500; Straßenbauarbeiten; 
Gemeinde Sankt Georgen an der Stiefing; BBL SW

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 15. Juli 2026, 09.00 Uhr

Dokument-ID: 248924-00 

A16 Verkehr und Landeshochbau

Nr. 149
ABT16-195959/2026-02 26. Juni 2026

Auftragsbekanntmachung

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/249110

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/249110

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein

Bezeichnung des Auftrags: L403 Spurrillen Kaibing bis Kroisbach sowie Endbereich L409 – Straßenbauarbeiten

Art des Auftrags: Bauauftrag

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber

Kurze Beschreibung: L403 Feistritztalstraße; BV: „Spurrillen Kaibing bis Kroisbach sowie Endbereich L409 "; km 0,100 
bis km 4,700; Straßenbauarbeiten; Gemeinden: Feistritztal, Großsteinbach; BBL OS

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 10. Juli 2026, 09.15 Uhr

mailto:abt16-vergabe@stmk.gv.at
http://www.verwaltung.steiermark.at
https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/248924
https://steiermark.vergabeportal.at/%20Detail/248924
https://steiermark.vergabeportal.at/%20Detail/248924
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https://steiermark.vergabeportal.at/%20Detail/249110
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Dokument-ID: 249110-00 

A16 Verkehr und Landeshochbau

Nr. 150
ABT16-207308/2026-02 26. Juni 2026

Auftragsbekanntmachung

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/249134

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/249134

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein

Bezeichnung des Auftrags: L408 Sanierung GH Leitner bis Abzweigung St. Jakob im Walde – Straßenbau-
arbeiten

Art des Auftrags: Bauauftrag

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber

Kurze Beschreibung: L408 Wenigzellerstraße; BV: „Sanierung GH Leitner bis Abzweigung St. Jakob im Walde"; km 5,000 
bis km 5,800; Straßenbauarbeiten; Gemeinden: Sankt Jakob im Walde, Strallegg; BBL OS

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 17. Juli 2026, 09.45 Uhr

Dokument-ID: 249134-00 

A16 Verkehr und Landeshochbau

Nr. 151

ABT16-18910/2024-24 29. Juni 2026

Bekanntgabe vergebener Aufträge (USB)

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Gegenstand der Leistung: B97 Sanierung St. Georgen-Lutzmannsdorf - Straßen- und Hangsicherungsarbeiten 

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: 4 Monate

Name und Anschrift der Wirtschaftsteilnehmer, zu deren Gunsten der Zuschlag erteilt wurde: GRANIT GesmbH 

Dokument-ID: 249226-00

mailto:abt16-vergabe@stmk.gv.at
http://www.verwaltung.steiermark.at
https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/249134
https://steiermark.vergabeportal.at/%20Detail/249134
https://steiermark.vergabeportal.at/%20Detail/249134
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A16 Verkehr und Landeshochbau

Nr. 152

ABT16-112631/2026-1 29. Juni 2026

Bekanntgabe vergebener Aufträge (USB)

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Gegenstand der Leistung: L619 Vorleistungen und Feinsichtfräsen DDK BBL Südweststeiermark 2026 – 
Straßenbauarbeiten 

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: 1 Monat

Name und Anschrift der Wirtschaftsteilnehmer, zu deren Gunsten der Zuschlag erteilt wurde: HTL Hoch- und Tiefbau 
GmbH 

Dokument-ID: 249220-00

Verlautbarungen anderer Behörden

Bezirkshauptmannschaft Voitsberg

BHVO-120035/2017-69 25. Juni 2026

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises und eines Dienstabzeichens

Der Dienstausweis und das Dienstabzeichen O 738 des verstorbenen Jagdschutzorganes Herr Georg Kopp, geboren am 
9. April 1961, sind in Verlust geraten und werden für ungültig erklärt.

Die Bezirkshauptfrau:
K l a d i v a

Stadtgemeinde Kapfenberg 

3. Juli 2026

Stellenausschreibung

An der Musikschule der Stadt Kapfenberg für elementare, mittlere und höhere Musikerziehung mit Öffentlichkeitsrecht 
gelangt mit 1. Oktober 2026 folgender Dienstposten zur Besetzung: 

Leiter:in der Musikschule der Stadtgemeinde Kapfenberg

Ihre Aufgaben: 

Der Aufgabenbereich umfasst die künstlerisch-pädagogische sowie administrativ-organisatorische Leitung der 
Musikschule der Stadtgemeinde Kapfenberg sowie die Unterrichtstätigkeit laut Stmk. Musiklehrergesetz 2014 i.d.g.F. 
bzw. gemäß Musiklehrergesetz 1991 i.d.g.F. für bereits beim Schulerhalter gemäß Musiklehrergesetz 1991 beschäftigte 
Lehrkräfte. Sie sind für die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Musikschule (Konzerte, 
Projekte, etc.) verantwortlich und bereichern dadurch das kulturelle Geschehen der Stadt. Die Steuerung der 
betriebswirtschaftlichen Abläufe, die Budgeterstellung sowie die Führung von 30 engagierten Musikschullehrer:innen 
fallen ebenso in Ihren zukünftigen Aufgabenbereich als Repräsentant:in der Musikschule. 
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Ihr Profil: 

Sie haben Ihre musikpädagogische Ausbildung gemäß Stmk. Musiklehrergesetz 2014 i.d.g.F. bzw. gemäß Stmk. 
Musiklehrergesetz 1991 i.d.g.F. abgeschlossen und verfügen über eine mindestens fünfjährige Unterrichtspraxis an 
einer öffentlichen Musikschule. Organisatorische und kommunikative Fähigkeiten, die die kompetente Leitung einer 
Musikschule gewährleisten, setzen wir ebenso voraus, wie Freude im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. 
Engagement, Begeisterungsfähigkeit und Kreativität sind Eigenschaften, die Sie auszeichnen und die Sie im Rahmen 
Ihrer Tätigkeit als Musikschulleiter:in optimal einbringen können. 

Wir bieten: 

Wir bieten eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten und motivierten Team und 
einem attraktiven, modernen Umfeld. Wir fördern Sie laufend in Bezug auf fachliche und persönliche Aus- und 
Weiterbildung. Nähere Informationen zum Angebot unserer Musikschule finden Sie unter www.musikschule-
kapfenberg.at  

Rahmenbedingungen: 

Das Dienstverhältnis richtet sich nach dem Stmk. Musiklehrergesetz 2014, LGBI. 93/2014 bzw. nach dem 
Stmk. Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1962, LGBI. 160/1962, je i.d.g.F. 

Das Mindestentgelt lt. Gehaltsschema für Musikschullehrkräfte beträgt € 5.017,00 brutto monatlich inkl. 
Leiter:innenzulage. Bereits beim Schulerhalter gemäß Stmk. Musiklehrergesetz 1991 i.d.g.F. beschäftigte Lehrkräfte, die 
zum/zur Leiter:in bestellt werden, verbleiben im Musiklehrergesetz 1991 und werden weiterhin nach diesem entlohnt. 

Bewerber:innen werden ersucht, Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Prüfungszeugnisse, Staatsbürgerschaftsnachweis, 
Geburtsurkunde, Praxisnachweise sowie facheinschlägige sonstige Nachweise bis spätestens 

14. August 2026 an die Stadtgemeinde Kapfenberg, Koloman-Wallisch-Platz 1, 8605 Kapfenberg oder mittels E-Mail an 
gde@kapfenberg.gv.at zu übermitteln.

Sonstige Verlautbarungen

58/2026

http://www.musikschule-kapfenberg.at
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Hinweis über die Erreichbarkeit von Landesdienststellen
bei Katastrophen, Unfällen u. dgl.

I. Bezirkshauptmannschaften und Baubezirksleitungen
1. Während der Dienstzeit (08.00 bis 12.30 Uhr): Telefonnummer im Telefonbuch
2. Außerhalb der Dienstzeit sind die jeweilige Bezirkshauptmannschaft und Baubezirksleitung über die 

Polizeiinspektion am Sitz der Bezirkshauptmannschaft erreichbar. 
Entnehmen Sie die Telefonnummer dem Telefonbuch.
Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung wird durch das Bezirkspolizeikommando, 
Tel. (059 1336) 130305, verständigt.
Die Bezirkshauptmannschaft Leoben wird durch das Bezirkspolizeikommando, 
Tel. (059 1336) 62222, verständigt.

3. Den Dienst habenden Amtstierarzt (Wutdienst) erfahren Sie bei der Bezirkshauptmannschaft oder 
der zuständigen Polizeiinspektion bzw. über die Landeswarnzentrale Steiermark.

II. Landeswarnzentrale (Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung)
Tel. (0316) 877-77 / Information: (0316) 877-4444 / PTA-Anschluss: (0316) 83 53 53
LWZ-Notruf: 130 / E-Mail: lwz@stmk.gv.at 

Meldestelle für 
• Ölalarm und Chemieeinsätze,
• Unwetter, Hochwasser, Sturm,
• Erdbeben, Hangrutschung, Muren-Abgänge,
• Unfälle mit auftretender Wasser- und Luftverschmutzung
• Unfälle mit gefährlichen Bränden,
• Suchaktionen,
• Strahlenunfälle sowie
• jede Art von Katastrophen und Schadensereignissen

Umwelt-Telefon: (0316) 877-3434
Krisenintervention und Psychosoziale Akutbetreuung (KIT): 0800 500 154

Wichtige Telefonnummern und Informationen
Gesundheitshotline: 1450

Telefonseelsorge: 142

Rat auf Draht – Notruf für Kinder und Jugendliche: 147

Frauen-Helpline: 0800 222 555

Männernotruf: 0800 246 247

Steirisches Beziehungstelefon: 0800 20 4422

Pflegehotline des Landes Steiermark: 0800 500 176

www.gesundheit.steiermark.at 

www.news.steiermark.at 

www.verwaltung.steiermark.at 

mailto:lwz@stmk.gv.at
http://www.gesundheit.steiermark.at
http://www.news.steiermark.at
http://www.verwaltung.steiermark.at
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